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Bericht 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss)  
gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

─ Drucksachen 19/2509, 19/2734 ─ 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze 

Bericht der Abgeordneten Eckhardt Rehberg, Johannes Kahrs, Volker Münz, Otto Fricke, 
Dr. Gesine Lötzsch und Sven-Christian Kindler 

Mit dem Gesetzentwurf ist beabsichtigt, insbesondere das jährliche Gesamtvolumen 
der staatlichen Mittel, das allen Parteien insgesamt ausgezahlt werden darf (absolute 
Obergrenze) in § 18 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes von derzeit 165 auf 190 
Millionen Euro ab dem Jahr 2019 anzuheben. 

Die finanziellen Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die öffentlichen Haushalte 
stellen sich wie folgt dar: 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Die Regelungen des Entwurfs haben für den Bund höhere Haushaltsausgaben ohne 
Erfüllungsaufwand zur Folge, deren Höhe nicht bekannt ist, da sie von der Höhe der 
Zahl der von den Parteien in Zukunft in den Bundestags-, Europa- und Landtagswah-
len gewonnenen Wählerstimmen und von der Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen so-
wie von Aufkommen an Spenden und Mitgliederbeiträgen in der Zukunft abhängt. 

Die Haushalte der Länder werden nicht belastet, da der nach § 19a Absatz 6 Satz 1 in 
Verbindung mit § 21 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes von den Ländern auszuzah-
lende Betrag für bei den Landtagswahlen erzielte Stimmen nicht erhöht wird. 

Erfüllungsaufwand 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entsteht nicht. 

Für den Präsidenten des Deutschen Bundestages erhöht sich der Erfüllungsaufwand 
durch die Berücksichtigung einer betragsmäßig erhöhten absoluten Obergrenze und 
der erhöhten Beträge bei der Berechnung der Ansprüche der Parteien und sonstigen 
Berechtigten nicht. 
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Weitere Kosten 

Keine. 

Der Haushaltsausschuss hält den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, FDP, DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für mit der Haushaltslage des Bundes 
vereinbar. 

Die Finanzplanung des Bundes für die Folgejahre ist entsprechend fortzuschreiben. 

Dieser Bericht beruht auf der vom federführenden Ausschuss für Inneres und Heimat 
vorgelegten Beschlussempfehlung.  

Berlin, den 13. Juni 2018 

Der Haushaltsausschuss 
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